
Elternteil als Begleitperson im Krankenhaus -
rechtliche Lage?
Beitrag von „Anna Lisa“ vom 4. Oktober 2015 12:25

Ich bin auch Beamtin und war schon mal mit im KKH. Ich habe einfach angerufen, dass ich nicht
kommen kann. Bei Entlassung gab es eine Bescheinigung vom KKH, welche ich dann mit in die
Schule gebracht habe. Dort musste ich dann im Sekretariat so ein Formular für die Beantragung
von Sonderurlaub wegen Kind krank beantragen. Ging völlig problemlos und ich habe meine
Bezüge weiter erhalten.
Waren allerdings nicht mehr als 4 Tage. Es stimmt aber, dass du, falls Teilzeitkraft, Anspruch
auf 10 Tage Kind krank hast. Zumindest in NRW.
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